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Naturenergie Netze GmbH 
Unterbrechung der Stromversorgung 
Aufgrund dringend erforderlicher Ausholzarbeiten muss 
die Stromversorgung am Montag, den 23.02.2026 in 
der Zeit von 8:30 bis 12:30 Uhr leider unterbrochen 
werden. Betroffen ist der Bereich Fröhnd. 
Wir bedanken uns bereits im Voraus für Ihr Verständnis. 

 
Einladung 
zu der am Dienstag, den 03. März 2026 um 19:30 Uhr 
im Sitzungszimmer des Rathauses in Dachsberg-
Wittenschwand stattfindenden öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates. 
 

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
1. Frageviertelstunde für Bürger 
2. Gesamtfortschreibung Regionalplan Hochrhein-

Bodensee, 2. Anhörung zur Gesamtfortschreibung 
des Regionalplanes 3.0, Information über Än-
derungsentwurf und Beschlussfassung über weiteres 
Vorgehen  

3. Nachlasssache Frau Roswitha Herrmann, Ent-
scheidung über weiteres Vorgehen in Bezug auf eine 
künftige Nutzung des Nachlasses bzw. der 
Einrichtungen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - Geplantes Projekt „Werkraum Hotzenwald“, Pro-

jektentwurf u. Information über weiteres Vorgehen  
 - Umbau und Sanierung Wohngebäude mit zwei 

Wohneinheiten 
 - Einreichung Bauantrag zur Nutzungsänderung 

Atelier- u. Galeriegebäude zu einer Gemein-
schaftseinrichtung mit Werkstatt sowie einem 
Mehrzweckraum für kulturelle Anlässe 

 - Erneuerung und Änderung der Heizungsanlage, 
Auftragsvergabe zur Durchführung der Arbeiten 

 - Finanzierung und Bereitstellung der Mittel für die 
geplanten Sanierungsmaßnahmen 

4. Bauantrag auf Ausbau des Ober- und Dachge-
schosses am bestehenden Wohn- und Ökonomie-
gebäude, Einbau Dachgauben, auf Grundstück 
Flurst. Nr. 1088, Gemarkung Wolpadingen, Berg-
straße 2, Beratung und Beschlussfassung über das 
Einvernehmen der Gemeinde 

5. Verschiedenes und Bekanntgaben, Wünsche und 
Anträge 

 

Bei Redaktionsschluss waren diese Beratungspunkte 
bekannt. Änderungen und Neuaufnahme von Tages-
ordnungspunkten werden in der Tagespresse bzw. in der 
nächsten Ausgabe des Mitteilungsblattes bekannt-
gegeben. Die Bevölkerung ist recht herzlich zur 
öffentlichen Gemeinderatssitzung eingeladen. 
 

Das Bürgermeisteramt 
Dr. Stephan Bücheler 
Bürgermeister 

 

Der Spruch der Woche: 
 

„Die beste Vorbereitung für morgen ist, heute dein 
Bestes zu geben.“ 

 

H. Jackson Brown Jr. 

§ Amtliche Bekanntmachungen 
Dachsberg 
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Rathaus Dachsberg Tel.  07672/9905-0 

Fax: 07672/9905-33 
Öffnungszeiten: 
Montag  8 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr  
Dienstag u. Mittwoch 8 – 12 Uhr 
Donnerstag 8 – 12 Uhr und 14 – 17 Uhr                       
Freitag 8 – 12 Uhr 
 

Rathaus Ibach Tel. 07672/842 
Öffnungszeit: Montag, 14.30 bis 18.00 Uhr 
 

Tourist-Information Tel. 07672/9905-11 
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 09.00 bis 12.00 Uhr 
 

Öffnungszeiten Mineralienmuseum Dachsberg 
Das Mineralienmuseum „Gottesehre“ in Urberg ist zur Zeit 
geschlossen. 
Donnerstag und Sonntag von 14-16 Uhr 
Anmeldungen für Gruppenführungen werden jederzeit unter 
07672/9905-0 und 07672/9905-11 entgegengenommen. 
 

Öffnungszeiten Bürstenmacherwerkstatt Ibach 
Anmeldungen für Gruppenführungen werden jederzeit unter  
 07672/842 oder 07672/9905-0 entgegengenommen. 
 

Bürger für Bürger Dachsberg e.V. 
Telefonisch erreichbar unter 07672/9905-29 (AB) oder Mail: 
kontakt@bfb-dachsberg-ibach.de 
 

Landratsamt Waldshut  07751/86-0 
Montag 08.30 bis 12.30 Uhr 
Dienstag 08.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 08.30 bis 15.30 Uhr (durchgehend)  
Freitag        08.30 bis 12.30 Uhr 
Die KFZ-Zulassungsstelle Waldshut ist bereits ab 7.30 Uhr, 
zusätzlich mittwochs von 07.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. 
 

Müllabfuhr:   07751/86-5401 
 

Polizeiposten St. Blasien 07672 / 92228-0 
Montag bis Freitag  07.30 bis 17.00 Uhr 
Dienstag u. Donnerstag  bis 20.00 Uhr 
In der übrigen Zeit ist das Polizeirevier Bad Säckingen Tel. 
07761/934-0 zuständig. 
 

Feuerwehr/Rettungsdienst          112 
Notruf                    110 
allgem.- augenärztlicher- und  
kinderärztlicher Notfalldienst :   116 117 (Anruf kostenlos) 
zahnärztl. Bereitschaftsdienst:   http://www.kzvbw.de 
zahnärztl. Notfalldienst:              01801/116 116 
(www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst)                                  
 

Notfalldienst: 
Klinikum Hochrhein Waldshut: 07751/85-0 
Samstag, Sonntag und an Feiertagen, 10-18 Uhr    
 

Allg. Notfallpraxis Lörrach, Spitalstraße 25:  
Mo.-Fr. 19-22 Uhr, Sa., So. und an Feiertagen 9-20 Uhr 
Kinder Notfallpraxis Lörrach, Feldbergstr. 15,  
Sa., So., Feiertage, 10-15 Uhr, St. Elisabethen-Krankenhaus 
 

Gift-Notruf   0761/19240 
Krankentransporte  07751/19222 
 

Sozialstation St. Blasien e.V. 
Friedhofstr. 8, 79837 St. Blasien 07672/2145  
 

Dorfhelferinnen-Einsatzleitung 
Raphaela Gunkel -  07741/966053     mobil 0176/17612811 
Raphaela.gunkel@familienwerk-soelden-de 
 

 
 

 

Caritasverband Hochrhein e.V., Waldshut-Tiengen 
Soziale Beratung           Tel. 07761/5698-0 
Gemeindepsychiatrie          Tel. 07751/8011-0 
Tagespflege St. Franziskus Häusern      Tel. 07672/3410307 
Hausnotruf           Tel. 07751/801121 
 

Diakonisches Werk Hochrhein / Bad Säckingen 
Dienststelle Waldshut,  07751/8304-0 
Dienststelle Bad Säckingen  07761/553589-0 
www.dw-hochrhein.de 
Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung 
Ehe- Familien- und Lebensberatung, Sozialberatung 
 

DRK Servicestelle SeniorInnen  
Beratung rund um das Thema „Altern“ 
07761-920124 Lucia Woldert, Rot-Kreuz-Str. 4, 79713 Bad Säck.  
www.drk-saeckingen.de 
 

Hospizdienst e.V. 
Begleitung Schwerkranker und ihrer Angehörigen 
Waldtorstraße 1a, 79761 Waldshut-Tiengen 
 07751/802-333 
 

Suchtprobleme? – Wir helfen! 
Für Betroffene und Angehörige, bwlv. Fachstelle Sucht 
Waldshut, Alkohol- und Medikamentenprobleme, Glücksspiel 
 07751/89668-0 
Jugend- und Drogenberatung  
 07751/89677-0 
www.bw-lv.de 
 

Frauen- und Kinderschutzhaus Kreis Waldshut e.V. 
Info:  07751/3553 
 

Frauenberatungsstelle Courage bei häuslicher und 
sexueller Gewalt 
Info:  07741/8082277 (8.00 bis 16.00 Uhr) 
Email: beratung@frauenhaus-wt.de   www.frauenhaus–wt.de 
 

Lebenshilfe Südschwarzwald 
FUD für Familien mit Kindern mit Behinderung 
Zeppelinstr. 2, 79761 Waldshut-Tiengen  07741 / 965 72 77 
 

Schwangerschaftsberatungsstelle Waldshut 
donum vitae – Staatl. Anerkannte Beratungsstelle in 
Schwangerschaftskonflikten und Schwangerschaftsberatung 
Waldshut, Rheinstr. 8  07751/898237 www.dv-hochrhein.de 
 

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 
Info 0711/669110  
Mo – Do 10 bis 18 Uhr, Fr 10 bis 14 Uhr 
 

EnergieDienst AG 
Störungsnummer              07623/921818 
Servicenummer   07623/921242 
 

Tierschutzverein Waldshut-Tiengen 
Tierheim Steinatal 2,  07741/684033 
Handy Notruf-Nr. 0151/55414785 
 

Tierkrematorium Ebner, Remetschwiel 
Tel. 0151/50768502 Mail: info@haus-tier-krematorium.de 
 

Kath. Pfarramt    07672 / 738 
der Seelsorgeeinheit Dachsberg-Ibach 
Ev. Pfarramt St. Blasien  07672 / 906009 
 

Für den Verkehrsteilnehmer – TÜV 
1a-Autoservice Thomas Ebi 
Der nächste HU-Termin findet an folgendem Tag statt: 
Dienstag, 24.02.2026, 15.00 Uhr 
Donnerstag, 26.02.2026, 14.00 Uhr  
 

Abgasuntersuchungen sind jederzeit möglich!  
Um telefonische Voranmeldung wird gebeten  07755/580 

 

WICHTIGE TELEFONNUMMERN UND ÖFFNUNGSZEITEN 
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Wohnungssuche für Asylsuchende 
Die Gemeinde Dachsberg sucht zur Anmietung Wohn-
raum für 1 - 2 Asylsuchende. Falls Sie solchen zur 
Verfügung stellen möchten, melden Sie dies bitte in der 
Gemeindeverwaltung Dachsberg unter der Tel. 
07672/9905-0 oder per E-Mail gemeinde@dachsberg.de 
 
 
 
 

 

Hinweise der Gemeindeverwaltung zur Durch-
führung der Landtagswahl am 03. März 2026  
Am Sonntag, 8. März 2026 finden in Baden-Württemberg 
die Landtagswahlen statt. Die Wahlbenachrichtigungen 
wurden ab dem 26. Januar an alle Dachsberger und 
Ibacher Wahlberechtigten per Post zugestellt. Auf der 
Wahlbenachrichtigung stehen das Wahllokal, die 
Wählernummer und Hinweise zur Briefwahl. Mit der 
Wahlbenachrichtigung und dem Personalausweis kann 
am Wahltag im Wahllokal gewählt werden. 
 

Für die Gemeinden Dachsberg und Ibach wurden 
folgende Wahlbezirkseinteilungen vorgenommen: 
 

Gemeinde Dachsberg 
Die Gemeinde Dachsberg ist in folgende Wahlbezirke 
eingeteilt: 
 

 
 

Gemeinde Ibach 
Wie auch bei früheren Wahlen bildet die Gemeinde Ibach 
folgenden Wahlbezirk: 
 

 
 

Zudem wird jeweils ein separater Briefwahl- bzw. Brief--
abstimmungsvorstand für die Gemeinden Dachsberg 
und Ibach gebildet, der mit der Ermittlung und Fest-
stellung des Briefabstimmungsergebnisses beauftragt 
ist. 
 
Briefwahl beantragen – so geht es 
Wer Briefwahl machen möchte, sollte sich möglichst 
schnell, am besten jetzt, um die erforderlichen Unter-
lagen kümmern, damit die Unterlagen auch rechtzeitig 
zur Verfügung stehen. Anträge können zwar generell bis 
Freitag, 06. März 2025, 15.00 Uhr gestellt werden, aber 
um sicher zu gehen, sollte der Antrag möglichst früh-
zeitig (nicht auf den letzten Drücker) gestellt werden, 
schließlich muss die Zeit für die Bearbeitung und die 
Postlaufzeit berücksichtigt werden. Für die Antrag-
stellung gibt es mehrere Möglichkeiten:  
 über den QR- Code auf der Rückseite der Wahlbe-

nachrichtigung 
 über das Antragsformular auf der Rückseite der 

Wahlbenachrichtigung 
 über den Web-Aufruf auf der Internetseite Ihrer 

Gemeinde 
 per E-Mail an die Gemeindeverwaltung (unter An-

gabe von Name, Vorname, Wohnanschrift und 
Geburtsdatum) 

 oder persönlich – unter Vorlage eines gültigen 
Ausweisdokumentes 

 Eine telefonische Beantragung ist nicht möglich 
Die Briefwahlunterlagen werden in der Regel nach 
Hause geschickt. Bei kurzfristiger Antragstellung sollten 
die Unterlagen im Rathaus abgeholt werden. Wer die 
Unterlagen in Vertretung des Wahlberechtigten abholt, 
muss eine entsprechende Vollmacht des Wahlbe-
rechtigten nachweisen. Die Wählerinnen und Wähler 
erhalten als Briefwahlunterlagen den Wahlschein mit 
Erläuterungen wie durch Briefwahl gewählt wird, ein 
weiteres Merkblatt, einen amtlichen Stimmzettel sowie 
den dazugehörigen weißen Stimmzettelumschlag und 
einen hellroten Wahlbriefumschlag mit der Adresse, an 
die die Unterlagen zurückzusenden sind bzw. 
abgegeben werden können. Die Rücksendung ist 
kostenfrei. 
 
Wie wählt man durch Briefwahl? 
Die Stimme kann in geheimer Wahl zuhause abgegeben 
werden. Alternativ besteht auch die Möglichkeit die Brief-
wahlunterlagen gleich vor Ort im Rathaus auszufüllen. 
Wer die Erläuterungen auf dem Wahlschein und die An-
gaben auf dem ausgegebenen Merkblatt genau be-
achtet, kann sicher sein, dass die Stimme zählt und kein 
Zurückweisungsgrund (Formfehler) entsteht. Die Mit-
arbeiter der Gemeindeverwaltung (Tel. 07672/842 oder 
07672/9905-0) stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn 
Sie sich unsicher sind beim „Verpacken“ der Briefwahl-
unterlagen. Bei Fragen melden Sie sich bitte einfach bei 
uns. Wichtig ist, dass der hellrote Wahlbriefumschlag mit 
den Briefwahlunterlagen bis spätestens Sonntag, 08. 
März 2026, 18 Uhr, bei der auf dem hellroten Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle eingetroffen ist, damit die 
Stimme noch gezählt werden kann. Wer die Brief-
wahlunterlagen per Post zurücksendet, sollte min-
destens drei Tage Postlaufzeit einplanen. 

 

Wasseruhren werden getauscht 
Der Ablauf der Eichzeit der Wasseruhren macht in 
der Gemeinde Dachsberg in den Ortsteilen Außer-
Urberg, Höll, Inner-Urberg, Oberkutterau, 
Rüttewies, Schmalenberg und Schwand einen 
Wechsel der Wasseruhren notwendig. Der 
Austausch der Uhren wird in den kommenden 
Wochen durch Mitarbeiter des Bauhofes 
durchgeführt werden. 
Wir wollen die Anschlussnehmer hiervon in Kenntnis 
setzen und gleichzeitig darum bitten, den Zugang zur 
Wasseruhr freizuhalten. 
Für die Unterstützung bedanken wir uns. 

§ Amtliche Bekanntmachungen  
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Hinweis der Gemeindeverwaltung zur Veröffent-
lichung von Bekanntmachungen auf der Homepage 
Zu Ihrer Information werden öffentliche Bekannt-
machungen, ergänzend zur (offiziellen) öffentlichen 
Bekanntmachung auf der Homepage der Gemeinde, hier 
abgedruckt. Sie finden unsere öffentlichen Bekannt-
machungen immer aktuell auf unseren Homepages 
unter www.dachsberg.de und www.ibach-
schwarzwald.de, Rubrik „Aktuelles“, „Öffentliche 
Bekanntmachungen“. 
Die nachstehende Bekanntmachung wurde am 
20.02.2026 auf den Homepages der Gemeinden 
Dachsberg und Ibach öffentlich bekannt gemacht. 

 
Gemeindeverwaltungsverband St. Blasien 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Veröffentlichung des Vorentwurfs der 8. 
punktuellen Flächennutzungsplanänderung des 

Gemeindeverwaltungsverbands St. Blasien für den 
Bereich „Interkommunales Gewerbegebiet 
Menzenschwander Brücke“ in St. Blasien 

(Menzenschwand) und Bernau 
 

Der Gemeindeverwaltungsverband (GVV) St. Blasien 
hat am 17.11.2025 in öffentlicher Sitzung aufgrund von 
§ 2 Abs.1 BauGB beschlossen, die 8. punktuelle 
Änderung des Flächennutzungsplans des Gemeinde-
verwaltungsverbands St. Blasien für den Bereich 
„Interkommunales Gewerbegebiet Menzenschwander 
Brücke“ in St. Blasien (Menzenschwand) und Bernau 
aufzustellen. In der öffentlichen Verbandsversammlung 
am 26.01.2026 hat der gemeinsame Ausschuss des 
GVV St. Blasien den Vorentwurf der 8. Flächen-
nutzungsplanänderung „Interkommunales Gewerbe-
gebiet Menzenschwander Brücke“ in St. Blasien 
(Menzenschwand) und Bernau gebilligt und be-
schlossen, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
 

Ziele und Zwecke der Planung 
Der gemeinsame Flächennutzungsplan (FNP) des 
Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) St. Blasien ist mit 
Datum vom 05.05.2006 wirksam geworden. Seither 
wurde er sechs Mal geändert. Die siebte punktuelle 
Änderung befindet sich derzeit im Verfahren. Die Stadt 
St. Blasien und die Gemeinde Bernau haben sich das 
politische Ziel gesetzt, ein gemeinsames gemarkungs-
übergreifendes interkommunales Gewerbegebiet zu 
realisieren. Um das interkommunale Gewerbegebiet zu 
verwirklichen, soll von den beiden Gemeinden ein 
Zweckverband gegründet werden. Um alle Ent-
wicklungsoptionen erheben und bewerten zu können, 
wurden vorab im Rahmen einer Standortalterna-
tivenprüfung die in den Kommunen vorhandenen Poten-
tialflächen für eine gewerbliche Entwicklung überprüft. 
Die beiden Orte verfügen über keine erschlossenen 
gewerblichen Flächen mehr, die zur dringenden Erwei-
terung und Verlagerung bestehender örtlicher Un-
ternehmen dienen könnten. Als einzige Potentialfläche 
wurde der Bereich „Menzenschwander Brücke“ im 
Gewann Ankenbühl an der Gemarkungsgrenze 
zwischen der Gemeinde Bernau und der Stadt St. 
Blasien identifiziert. Ein Teilbereich hiervon soll in einem 
ersten Schritt gewerblich entwickelt werden Bereits 2020 

wurde ein Grobkonzept für diesen Standort erstellt. Auf 
dieser Grundlage soll zur Schaffung von Baurecht ein 
Bebauungsplan aufgestellt werden. Der aktuelle 
Flächennutzungsplan (FNP) des Gemeindeverwal-
tungsverbands St. Blasien stellt die Fläche als 
Waldfläche und landwirtschaftliche Fläche dar, womit 
sich der angestrebte Bebauungsplan nicht aus den 
Darstellungen des FNP entwickelt. Gemäß § 8 (2) Satz 
1 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickeln, sodass ergänzend zum 
Bebauungsplanverfahren die punktuelle Anpassung des 
FNPs im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) Satz 1 BauGB 
notwendig wird. Zur Realisierung des Vorhabens wird 
anstelle der bislang dargestellten Waldfläche und land-
wirtschaftlichen Fläche die Darstellung einer gewerb-
lichen Baufläche angestrebt. 
 

Lage des Plangebiets 
Das Plangebiet befindet sich westlich der L146 und der 
parallel verlaufenden Hauensteiner Alb, an der Ge-
markungsgrenze zwischen der Gemeinde Bernau und 
der Stadt St. Blasien. Der genaue Standort im Gewann 
Ankenbühl ist südlich der Kläranlage und nördlich der 
L149, im Bereich der „Menzenschwander Brücke“. Die 
genaue Abgrenzung des Änderungsbereichs für die 8. 
punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans des 
GVV St. Blasien hat eine Größe von circa 1,9 ha. Davon 
befinden sich 1,23 ha auf der Gemarkung 
Menzenschwand und 0,63 ha auf der Gemarkung 
Bernau.  
Hinweis: Der Änderungsbereich weicht geringfügig vom 
Änderungsbereich zum Stand des Auf-
stellungsbeschlusses (17.11.2025) ab. Im Einzelnen gilt 
der Lageplan vom 26.01.2026. Der Planbereich ist im 
folgenden Kartenausschnitt dargestellt: 
 

 
 

Der Vorentwurf der 8. Flächennutzungsplanänderung 
wird mit Begründung sowie Fachgutachten (Umwelt-
prüfung, Alternativenprüfung und Bedarfsermittlung) 
vom  
 

23.02.2026 bis einschließlich 27.03.2026 
(Veröffentlichungsfrist) 

 

auf der Homepage der Stadt St. Blasien unter nach-
folgendem PFAD im Internet veröffentlicht:  
https://www.stblasien.de/rathaus-service/amtliche-
bekanntmachungen (dort unter dem Reiter „Gemeinde-
verwaltungsverband St. Blasien“). Als andere leicht zu 
erreichende Zugangsmöglichkeit werden alle Unterlagen 
innerhalb der oben genannten Frist auch  
 im Rathaus der Stadt St. Blasien, 1. OG, Zimmer 11, 

Am Kurgarten 11, 79837 St. Blasien,  
 im Rathaus der Gemeinde Bernau im Schwarzwald, 

EG, Zimmer 2, Innerlehen, Rathaus-straße 18, 79872 
Bernau im Schwarzwald,  
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während der üblichen Dienststunden öffentlich aus-
gelegt. Während der Veröffentlichungsfrist können Stel-
lungnahmen bei der Stadt St. Blasien abgegeben 
werden. Die Stellungnahmen sollen elektronisch über-
mittelt werden (z.B. per E-Mail an Haupt-
amt@stblasien.de), können aber bei Bedarf auch auf 
anderem Weg (z.B. schriftlich oder zur Niederschrift) 
abgegeben werden. Es wird darum gebeten, die An-
schrift des Verfassers anzugeben. Es wird darauf 
hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.  
 

St. Blasien, den 12.02.2026  
Der Vorsitzende des Gemeindeverwaltungsverbands  
St. Blasien 

 
Mitteilung des Einwohnermeldeamtes zum 
Widerspruchsrecht gegen die Übermittlung von 
Daten aus dem Melderegister 
 Übermittlung von Daten an Parteien, Wähler-

gruppen, u.a.  
Nach § 50 Abs. 1 Satz 1 des Bundesmeldegesetzes darf 
die Meldebehörde Parteien und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in 
den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden 
Monaten Auskunft aus dem Melderegister über Vor- und 
Familiennamen, Doktorgrad und Anschriften von 
Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, für deren 
Zusammensetzung das Lebensalter der Betroffenen 
bestimmend ist. 
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei 
nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die 
Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung 
bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie 
spätestens einen Monat nach der Wahl oder 
Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
Von Ihrem Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe 
dieser Daten können Sie jederzeit Gebrauch machen. 
 

  Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters-   
 oder Ehejubiläen 

Nach § 50 Abs. 2 Bundesmeldegesetz darf die Melde-
behörde Alters- und Ehejubilare an Presse und 
Rundfunk zum Zwecke der Veröffentlichung mitteilen. 
Veröffentlicht werden Vor- und Familienname, 
Doktorgrad, Anschriften, sowie Art und Tag des 
Jubiläums.  Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder 
fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag 
jeder folgende Geburtstag. Ehejubiläen sind das 50. und 
jedes folgende Ehejubiläum.  
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 
12 der Meldeverordnung dem Staatsministerium zur 
Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch den 
Ministerpräsidenten Daten der Jubilarinnen und Jubilare 
aus dem Melderegister. Mitgeteilt werden Vor- und 
Familienname, Doktorgrad, Geschlecht, Anschrift sowie 
Datum und Art des Jubiläums. 
 

  Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 3 
Bundesmeldegesetz Adressenbuchverlagen, zu allen 
Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
Auskunft erteilen, über Vor- und Familiennamen, Doktor-
grad und derzeitige Anschriften. 

Die Adressen dürfen nur für die Herausgabe von 
Adressbüchern (in Buchform) verwendet werden.   
Von Ihrem Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe 
dieser Daten können Sie jederzeit Gebrauch machen. 
 

 Übermittlung von Daten an eine öffentlich- 
 rechtliche Religionsgesellschaft 

Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundes-
meldegesetz, § 6 des baden-württembergischen Aus-
führungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz und § 18 
Meldeverordnung aufgeführten Daten der Mitglieder 
einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft an die 
betreffenden Religionsgesellschaften. Die Datenüber-
mittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehe-
gatten, minderjährige Kinder und die Eltern von 
minderjährigen Kindern), die nicht derselben oder keiner 
öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft angehören. 
Die Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben 
zu Vor- und Familiennamen, frühere Namen, 
Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht und 
derzeitige Anschriften. Die Familienangehörigen haben 
gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 Bundesmeldegesetz das 
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch gegen die Daten-übermittlung verhindert 
nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des 
Steuererhebungsrechtes benötigt werden. Diese 
Zweckbindung wird der öffentlich-rechtlichen 
Gesellschaft als Datenempfänger bei der Übermittlung 
mitgeteilt. Von Ihrem Widerspruchsrecht gegen die 
Weitergabe dieser Daten können Sie jederzeit Gebrauch 
machen. 
 

 Übermittlung von Daten an das Bundesverwal-
tungsamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr 

Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Männer 
und Frauen, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes 
sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, 
sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der 
Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die 
Meldebehörden dem Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr aufgrund § 58c Abs. 1 
Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März 
folgende Daten zu Personen mit deutscher Staats-
angehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
Vor- und Familienname, sowie die derzeitige Anschrift. 
Von Ihrem Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe 
dieser Daten können Sie jederzeit Gebrauch machen.  
 

Einwohner, die von den genannten Datenübermittlungen 
betroffen sind, haben das Recht, der Datenübermittlung 
zu widersprechen. Der Widerspruch ist jeweils bei der 
Gemeindeverwaltung Dachsberg, Einwohnermeldeamt, 
Rathausstraße 1, 79875 Dachsberg oder per Mail: 
gemeinde@dachsberg.de einzureichen. Bei einem 
Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch gilt jeweils bis zum Widerruf. 

 
Erhöhung der Gebühr für Personalausweise ab 
07.02.2026 
Zum 07.02.2026 haben sich die Gebühren für Personal-
ausweise erhöht. Für Antragstellende ab 24 Jahren 
kostet nur der Personalausweis 46,00 €, für Antrag-
stellende unter 24 Jahren kostet der Personalausweis 
27,60 €. 
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Gemeinde Dachsberg 
Restmüll: Montag, 23. Februar 2026 
Bio-Tonne: Montag, 02. März 2026 
Gelber Sack: Donnerstag, 26. Februar 2026 
Blaue Tonne: Samstag, 21. Februar 2026 
jeweils ab 6.00 Uhr 

 
Gemeinde Ibach 
Restmüll: Montag, 23. Februar 2026 
Bio-Tonne: Montag, 02. März 2026 
Gelber Sack: Montag, 09. März 2026 
Blaue Tonne: Montag, 02. März 2026 
jeweils ab 6.00 Uhr  

 
Bei Fragen oder Reklamationen zur Abfuhr „Gelber 
Sack“ 
Hotline der Fa. Remondis 0800 122 32 55. Alle 
Abfalltermine und kurzfristigen Änderungen entnehmen 
Sie auch auf der Homepage der Abfallwirtschaft des 
Landkreises Waldshut. 

 
Recyclinghof St. Blasien (auch Sperrmüll) 
Geöffnet: Mittwoch: 14.00 – 17.00 Uhr 

Freitag:      14.00 – 17.00 Uhr 
Samstag:   10.00 – 14.00 Uhr 

Die letzte Einfahrt ist jeweils 15 Minuten vor Ende der 
Öffnungszeiten. 

 
 
 
 
 

Rentensprechtag in St. Blasien 
Der nächste Rentensprechtag findet am 24.02.2026 im 
Rathaus St. Blasien statt. Bitte vereinbaren Sie einen 
Termin unter der Telefonnummer: 07672/414-27 (vor-
mittags) oder E-Mail stefanie.winkler@stblasien.de.  

 
Landratsamt Waldshut  
– Pflegestützpunkt –  
Informationen und individuelle Beratung rund um das 
Thema Pflege.  
 

Außensprechstunde im Rathaus St. Blasien: 
Mittwoch, den 11.03.2026 von 09.00 Uhr – 11.00 Uhr  
 

Außensprechstunde im Rathaus Görwihl: 
Mittwoch, den 04.03.2026 von 9.00 Uhr – 11.00 Uhr 
 

Termine können nur nach vorheriger Vereinbarung statt-
finden. Die zuständige Beraterin ist Frau S. Schlageter. 
Terminvereinbarung unter Tel. Nr.: 07751/86-4290 oder 
per E-Mail: simone.schlageter@landkreis-waldshut.de 

 
Caritasverband Hochrhein 
Frühstückstreff für seelisch belastete Menschen 
- ein Angebot des Caritasverbandes Hochrhein- 
Der Frühstückstreff ist ein Treffpunkt für psychisch 
belastete Menschen sowie alle interessierten Personen. 

Die Treffen finden 14-tägig, jeweils mittwochs, von 
9.00 bis 11.00 Uhr statt im Theophil-Lamy-Haus, Im 
Frongarten 2, 79837 St. Blasien. Wer sich 
angesprochen fühlt, kann sich gerne unter der Telefon-
nummer 07751/801133, b.scholz@caritas-hochrhein.de 
(B. Scholz) anmelden. Ohne Anmeldung können wir 
aktuell leider niemanden aufnehmen. 
Nächster Termin: 25.02.2026 

 
Selbsthilfegruppe für Menschen mit einer Ess-
Störung und deren Angehörige 
Im geschützten Raum Belastendes zur Sprache 
bringen. 
Treffen: Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat,  

19:30 – 20:45 Uhr 
Ort:   Römerhof-Atelier, Gewannstr. 2, 79872 

Bernau 
Kontakt:    Katrin Kugelmeier, Telefon 07703/91 90 18  
 schritt_fuer_schritt@gmx.net 
Anmeldung bitte vorab per E-Mail. 

 
Selbsthilfegruppe Angehöriger psychisch 
erkrankter Menschen 
Die Selbsthilfegruppe der Angehörigen psychisch 
erkrankter Menschen trifft sich am Mittwoch, den 25. 
Februar 2026 um 19 Uhr in den Räumen des Caritas-
verbandes, Poststr. 1 in Waldshut. Alle Interessierten 
sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.  
Infos unter: Barbara Scholz, Sozialarbeiterin, 
Caritasverband, Tel.: 07751-801133. 

 
Die IBB-Stelle Waldshut-Tiengen informiert: 
Die unabhängige Informations-, Beratungs- und Be-
schwerdestelle für psychisch erkrankte Menschen und 
ihre Angehörigen bietet in den Räumen des Landrats-
amtes Waldshut-Tiengen am 02.03.2026 (Raum 264) 
persönliche Beratungsgespräche an. Die Sprechstunde 
findet immer zwischen 14:30 - 16:30 statt. Wir bitten um 
telefonische Voranmeldung (wenn möglich), können 
aber auch kurzfristig, ohne Voranmeldung, Beratungs-
gespräche anbieten. Bitte an der Informationsstelle im 
Landratsamt melden. Zusätzlich bieten wir, die IBB-
Stelle, weiterhin telefonische Beratung an. Es besteht 
auch die Möglichkeit kurzfristig, an einem anderen Tag, 
einen Termin für eine persönliche Sprechstunde zu 
bekommen! Sie können uns unter Telefon 
07751/9151110 (Anrufbeantworter) 24 Stunden täglich 
erreichen oder zu Bürozeiten unter Telefon 07751/86-
4254. Auch sind wir erreichbar unter E-Mail:  
IBB-WT@web.de. Sie können auch unsere Homepage 
besuchen: www.ibb-waldshut.de 
 
Selbshilfegruppe für Fibromyalgiekranke 
Wir treffen uns einmal im Monat im Haus des Gastes in 
Höchenschwand an einem Donnerstag um 17.30 bis 
19.30 Uhr zum Erfahrungsaustausch.  
 

Nähere Info:  
Christa Kistenfeger, Telefon: 07755 6439693,  
Mobil: 01759408398, Email: urlaubschris@t-online.de 

 

          Sprechtage u. Soziales 

Müllentsorgung 

 



Seite 7                 Mitteilungsblatt der Gemeinden Dachsberg und Ibach                                        Nummer 7  

 
 
Lebenshilfe Südschwarzwald e. V.  
Wege gestalten. Gemeinsam. 
 

Verwaltung und Geschäftsstelle 
Johanna Fehrenbach 
Scheuerlenstraße 7, 79822 Titisee-Neustadt 
07651 93 626 0, j.fehrenbach@lebenshilfe-ssw.de 
 

Gruppenangebote und Persönliche Angebote Land-
kreis Waldshut 
Montag – Donnerstag 09:00 – 15:00 Uhr 
Denise Würth 
Säckingerstraße 3, 79725 Laufenburg 
07741 96 995 24, pa.wt@lebenshilfe-ssw.de 
 

Interdisziplinäres Beratungs- und Frühförder-
zentrum 
Montag – Freitag 09:00 – 15:00 Uhr 
Leitung Judith Korhummel 
Riedpark 2, 79787 Lauchringen 
07741 96 995 00, bfz@lebenshilfe-ssw.de 
 

Fachbereich Arbeit 
Montag – Freitag 09:00 – 15:00 Uhr 
Leitung Hanna Kusserow 
Waldshuterstraße 10, 79725 Laufenburg 
07763 92 91 028, arbeit@lebenshilfe-ssw.de 

 
Pingpong-Parkinson-Selbsthilfegruppe 
Keine Isolation, raus aus der Bequemlichkeit, hin zu 
aktivem Leben! Mit Pingpong Tischtennis-Sport ist dies 
möglich! Studien beweisen, dass nach relativ kurzer Zeit, 
Symptome wie Sprache, Handschrift, Mobilität, sowie 
Reaktionsvermögen und Konzentration verbessert 
werden konnten. Kontakt: Hans-Dieter Zimmer, Email: 
h.dieter.zimmer@googlemail.com, Tel.: 0172-2526332.  
Treffen wöchentlich Mittwoch Austausch 15-16 Uhr 
und Tischtennis-Spiel 16-17 Uhr in der Sporthalle 
Klettgau-Erzingen, In der Bütze 19, 79771 Klettgau 

 

 
 
 

AKTUELLE MITTEILUNG 
IHRER POLIZEI 

 

Geldanlagebetrug 
 

DIE HINTERGRÜNDE:  
Die Aussicht auf leicht verdientes Geld lockt aktuell viele 
Menschen auf unseriöse Trading-Plattformen im Inter-
net. Die Opfer investieren im Glauben, gut beraten 
worden zu sein und sehen ihr Geld nie wieder. 
 

DIE BETRUGSMASCHE:  
Die Internetseiten der Cyberkriminellen werben mit 
Markenzeichen bekannter Firmen, Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens oder positiven Erfahrungen anderer 
und versprechen hohe Renditen. Interessierte werden 
nach der Registrierung direkt von einer angeblichen 
Brokerin oder einem angeblichen Broker kontaktiert und 
dazu gedrängt, eine erste kleine Investition zu tätigen. 
Der Wunsch auf die Auszahlung der schnell erzielten 
Gewinne wird aus unterschiedlichen Gründen abgelehnt.  
 

UNSERE TIPPS: 
 Seien Sie misstrauisch bei Versprechen auf hohe 

Renditen mit wenig Risiko.  
 Informieren Sie sich genau über die Trading-Platt-

form, bevor Sie sich anmelden oder Geld überweisen.  
 Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. 
 Geben Sie keine sensiblen Daten, wie z. B. Zugangs-

daten zum Online-Banking oder zum Depot, preis.  
 Geben Sie keiner fremden Person einen Remote-

Zugang zu Ihrem Rechner.  
 Nutzen Sie den Service der Verbraucherzentrale 

Baden-Württemberg. 
 Geben Sie den Namen Ihres / Ihrer Internetbe-

kanntschaft mit dem Zusatz "Scammer" in eine Such-
maschine ein. Dadurch kann in vielen Fällen ein 
Verdacht bestätigt werden.  

 

Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihre Polizei 

 
Cafe International St. Blasien 
Herzliche Einladung zum nächsten Cafe 
International am Samstag, den 21.02.um 15 

Uhr im Theophil-Lamy Haus. Der Cafetreff ist eine 
gute Möglichkeit mit den Geflüchteten, die in 
unserer Domstadt Aufnahme gefunden haben, ins 
Gespräch zu kommen. 
 

Wir freuen uns auf Euch. 
Euer Helferkreis 

 
Bildungszentrum Waldshut 
Eisenbahnstr. 29 | 79761 Waldshut-Tiengen 
Anmeldung unter: www.bildungszentrum-waldshut.de   
weitere Informationen per Mail:   
info@bildungszentrum-waldshut.de oder per Telefon: 
07751/8314-500 
 

Talkabend: KI im Wahlkampf  |  Parallel dazu gibt es 
eine Vernissage im 1. OG 
Chancen, Risiken und Veränderungen in der gesell-
schaftlichen und politischen Kommunikation 

Was sonst noch interessiert 
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Di. 24.02.2026, 19:30 - 21:00 
Wie verändert Künstliche Intelligenz (KI) die politische 
Kommunikation und den Wahlkampf? Wir werfen einen 
Blick auf ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft, unsere 
Demokratie und die politische Meinungsbildung. Mit 
dabei ist Markus Baier, Leiter der Lokalredaktion vom 
Südkurier, der aus der Perspektive des Journalismus 
berichtet, wie KI die Medienlandschaft und die politische 
Berichterstattung prägt. Aber auch Vertreter:innen der 
Parteien (Simon Herzog CDU, Peter Schallmayer SPD, 
Niklas Nüssle Grüne, Nathalie Wagner FDP) haben ihre 
Teilnahme zugesagt und werden ihre Erfahrungen und 
Sichtweisen zum Thema „KI im Wahlkampf“ teilen. 
Teilnahmegebühr: kostenlos 
Moderation: Markus Obert, Leitung Bildungszentrum 

Waldshut & Andrea Dönni, Bildungs-
referentin Bildungszentrum Waldshut 

Veranstaltungsort: Bildungszentrum Waldshut 
 

Line Dance für Anfänger mit Vorkenntnissen und für 
Fortgeschrittene | Kurs (10x)  
Ausdauer stärken und Stimmung heben mit Line Dance! 
ab Do. 26.02.2026, 09:00 - 10:00 Anfänger mit 
Vorkenntnissen 
ab Do. 26.02.2026, 10:15 - 11:15 Fortgeschrittene 
Raus aus dem Alltagstrott, schwungvoll und gemeinsam 
Spaß haben am Line Dance. Line Dance ist außerdem: 
Fitness für Körper und Geist, Beweglichkeit, Konzen-
trations- und Koordinationstraining, Gleichgewichts-
training, Lebensfreude, Spaß in der Gemeinschaft, 
Tanzsport für jedes Alter. 
Referentin: Cornelia Pulito 
Teilnahmegebühr: 75,00 Euro 
Veranstaltungsort: Bildungszentrum Waldshut 
 

Kleine Philosophieakademie [online] (5x) | Eine Reise 
durch die faszinierende Welt des Denkens und  
ab Do. 26.02.2026, 17:00 - 18:30 
Philosophie fasziniert viele Menschen und schreckt auch 
gleichzeitig wegen ihrer (scheinbaren) Unverständ-
lichkeit ab. Hier muss niemand Berührungsängste 
haben: Ulrich Büttner bringt Ihnen auch komplizierte 
Gedanken verständlich nahe. Themen:  
1. 26.02. 2026 | Philosophie der Lüge I 
2. 05.03.2026 | Philosophie der Lüge II 
3. 12.03.2026 | Religion und Gesellschaft - Zwischen 

Trennung und Einmischung 
4. 19.03.2026 | Quo Vadis USA - Gesellschaftliche 

Desintegrationen I 
5. 26.03.2026 | Quo Vadis USA - Gesellschaftliche 

Desintegrationen II 
Referent: Ulrich Büttner (Historiker, Politologe und 

Philosoph) 
Teilnahmegebühr: 40,00 Euro 
Veranstaltungsort: Online via Zoom 
 

Alfred Delp SJ – Denker, Zeuge, Mystiker 
Hybrid-Veranstaltung: Übertragung aus Mannheim 
nach Waldkirch 
Sa. 28.02.2026, 10:00 - 13:00 
In diesem Seminar lernen wir P. Alfred Delp kennen, wir 
lesen einige seiner Texte und erschließen sie für heutige 
Glaubensfragen. Die Veranstaltung ist eine Kooperation 
mit weiteren Bildungszentren der Erzdiözese Freiburg, 
die sich an diesem Samstagvormittag online in das 
Bildungszentrum sanctclara Mannheim zuschalten. Dort 
wird Dr. Kiechle in Präsenz den Vortrag halten, der in die 
ganze Diözese hinein übertragen wird. In den Bildungs-

zentren vor Ort finden im Anschluss, Diskussion und 
Austausch untereinander und mit dem Referenten statt. 
Anmeldung für die Onlineteilnahme unter: 
www.bildungszentrum-Heidelberg.de oder:  
info@bildungszentrum-heidelberg.de  
Referent: P. Stefan Kiechle SJ in Präsenz beim 

Bildungszentrum sanctclara mit Über-
tragung 

Moderation vor Ort: Markus Obert, Leitung Bildungs-
zentrum / Dipl. Theologe 

Veranstaltungsort (Hybrid): Pfarrsaal Waldkirch bei 
Waldshut 

 
Landratsamt Waldshut 
Das Landratsamt –Landwirtschaftsamt– 

lädt an den folgenden Terminen zu einer Vortrags-
veranstaltung zum Gemeinsamen Antrag 2026 ein: 
 

Montag, 02.März 2026  Herrischried, „Rotmooshalle“ 
Mittwoch 11.März 2026 Birkendorf Gasthaus „Post“ 
Dienstag, 17.März 2026 Grießen Gasthaus „Brauerei“ 
Mittwoch, 01.April  2026 Bonndorf Gasthaus „Kranz“ 
Alle Veranstaltungen beginnen um 20.00 Uhr 
 

Es werden die für das Antragsjahr 2026 wichtigen 
Themen besprochen: Antragsstellung und Änderungen 
in FIONA, Direktzahlungen, vor allem die Öko 
Regelungen (ÖR), Neuerungen bei FAKT und Aktuelles 
 

Interessierte Landwirte sind herzlich eingeladen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kath. Landfrauenbewegung Freiburg 
Veranstaltungen  
 

Fastentage „Wohin mein Herz mich führt“  
vom 04. – 08.03.2026, FamilienFerienDorf, Langen-
argen. Fastentage nach Hildegard von Bingen. 
 

Seminar „Tanz dich frei“ vom 20. – 21.03.2026, 
Kloster Hersberg, Immenstaad. Angeleitete, einfache 
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Volkstänze in der Gruppe für Leichtigkeit und gute 
Laune. Keine Vorkenntnisse nötig. 
 

Fastentage „Wohin mein Herz mich führt“ vom 27. – 
31.03.2026, Bildungshaus Kloster St. Ulrich, 
Bollschweil. Fastentage nach Hildegard von Bingen. 
 

Buswallfahrt nach Flüeli vom 01. – 02.05.2026, Flüeli 
(Schweiz). „Wie Bruder Klaus: Kraft tanken bei Gott und 
da sein, wo ich gebraucht werde“ 
 

Seminar „Jin Shin Jyutsu“ vom 09. – 10.05.2026, 
Kloster Hersberg, Immenstaad. Liebevolle Be-
rührungen bringen unsere Lebensenergie einfach ins 
Gleichgewicht. 
 

Pilgerwanderung „Auf dem Jakobsweg und Mark-
gräfler Wiiwegli“ vom 16. – 17.05.2026, Staufen - 
Müllheim - Bad Bellingen. Spirituell und gesellig 
unterwegs sein. 
 

Kleine Auszeit „Grüne Kräuterkraft“ vom 26. – 
28.06.2026, Bildungshaus Kloster St. Ulrich, Boll-
schweil. Pflanzen mit allen Sinnen erlebbar machen: 
kulinarisch, kreativ und körperpflegend. 
 

Pilgerwanderung „Atem und Berge“ vom 02. – 
05.07.2026, Niedersonthofen (Allgäu). Leichtes 
Bergwandern in Gemeinschaft und herrlicher Natur, mit 
atemtherapeutischer Körpererfahrung und spirituellen 
Impulsen. 
Zu unseren Angeboten sind alle Frauen herzlich 
eingeladen.  
Infos und Anmeldung: 
Kath. Landfrauenbewegung 
Okenstr. 15, 79108 Freiburg 
Tel. 0761 5144-243, E-Mail: info@kath-landfrauen.de 
www.kath-landfrauen.de  

 
 

Bad. Landwirtschaftlicher Hauptverband e. V. 
Der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) 
lädt herzlich zum Landesbauerntag am Freitag, 6. März 
2026, ab 9 Uhr, in die Stadthalle Bräunlingen ein. Im 
Mittelpunkt stehen die aktuellen agrarpolitischen Ent-
wicklungen auf Bundes- und Landesebene sowie die 
Zukunftsperspektiven der jungen Generation. Dr. Holger 
Hennies, Vizepräsident des Deutschen Bauernver-
bandes, liefert Einblicke in die aktuelle Agrarpolitik und 
ein jung besetztes Podium diskutiert über Chancen und 
Herausforderungen für die nächste Generation in der 
Landwirtschaft. Eine Anreise mit dem Bus ist möglich. 
Alle Informationen und Anmeldung unter: 6. März: 
Landesbauerntag in Bräunlingen - BLHV 
 

Tagesordnung 
09:30 Uhr Begrüßung durch BLHV-Präsident Bernhard 

Bolkart / Grußwort Micha Bächle, Bürger-
meister Bräunlingen / Totenehrung 

 

09:45 Uhr Grundsatzrede BLHV-Präsident Bernhard 
Bolkart 

 

10:15 Uhr Bericht des BLHV-Hauptgeschäftsführers 
Benjamin Fiebig 

 

10:30 Uhr Podiumsdiskussion mit jungen Landwirtinnen 
und Landwirten 

 

11:30 Uhr „Welche Themen beackert der DBV?“, Dr. 
Holger Hennies, Vizepräsident des 

Deutschen Bauernverbandes (DBV) und 
Präsident des Landvolks Niedersachsen 

 

11:50 Uhr „Impulse für den BLHV“, Dialog der Mitglieder 
mit dem BLHV-Präsidium und DBV-Vize-
präsident Dr. Holger Hennies 

 

13:00 Uhr Grußwort Landjugend und Landfrauen 
 

13:15 Uhr Mittagessen 

 
Landratsamt Waldshut 
Anlässlich des diesjährigen 

Weltfrauentags lädt die Gleichstellungs-
beauftragte am Montag, 9. März 2026 um 19 Uhr 
zu einem Apéro mit anschließendem Vortrag ins 
Landratsamt Waldshut, Kaiserstraße 110 ein. 
Der Internationale Frauentag steht für die weltweite 
Solidarität unter Frauen, für gleiche und bessere 
Lebens- und Arbeitsbedingungen, gegen Diskrimi-
nierung und für mehr Selbstbestimmung und Ge-
schlechtergerechtigkeit. Seinen Ursprung hat der 
Weltfrauentag im Kampf der Frauenbewegung des 
19. Jahrhunderts für das Wahlrecht. Die Schwer-
punkte ändern sich je nach den aktuellen Begeben-
heiten. Derzeit sind weltweit Frauen und ihre Kinder 
Opfer von Kriegsgeschehen und Klimaver-
änderung, sind Gewalt, Vertreibung, Hungers-
nöten, Naturkatastrophen und Zerstörung ausge-
setzt. Nach einem Apèro und der Begrüßungsrede 
von der Gleichstellungsbeauftragten folgt ein 
Vortrag zu den Spielregeln vertikaler und hori-
zontaler Kommunikation. Die Strategie vertikaler 
und horizontaler Kommunikation ermöglicht es, 
Ignoranten, Narzissten und verdeckt-aggressiven 
Personen souverän zu begegnen. Statt in Ver-
handlungen oder Konflikten mit guten Argumenten 
ins Leere zu reden, setzt die Strategie auf klare, 
kurze und wirksame Formulierungen. Input-Impulse 
wechseln sich mit Live-Analysen und der Arbeit an 
konkreten Fällen ab. Mit Standardsätzen, einem 
geschärften Blick für Machtspiele und spürbar mehr 
innerer Souveränität kann der individuelle Alltag 
besser bewältigt werden. Referentin ist Sabine 
Pirnay-Kromer aus Freiburg, zertifizierte Trainerin 
und Beraterin mit langjähriger Erfahrung als 
Führungskraft in großen Konzernen. Der Abend 
wird musikalisch umrahmt von der Schülerin Jule 
Rothstein, 12 Jahre, aus Waldshut. Mitglieder von 
Amnesty International werden mit einem Infostand 
vor Ort sein. Auch Männer sind herzlich will-
kommen. Eine Anmeldung ist nur für größere 
Gruppen erforderlich per E-Mail an: 
anette.klaas@landkreis-waldshut.de 

 
Agentur für Arbeit 
Workshop im FaZ Hochrhein:  
Wie der Wiedereinstieg gelingt 
BiZ & Donna Präsenz-Veranstaltung am 16.03.2026 
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Die Rückkehr ins Berufsleben nach Unterbrechungen 
durch Zeiten der Kindererziehung, Pflege von Ange-
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hörigen oder sonstige Gründe läuft nicht immer sofort 
reibungslos. Erfahren Sie in diesem Workshop Wissens-
wertes rund um das Thema Rückkehr ins Berufsleben, 
Weiterbildungs- und Fördermöglichkeiten durch die 
Agentur für Arbeit.  
Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind begrenzt. 
Anmeldung: https://eveeno.com/243263672  

 
Deutsche Rentenversicherung BW 
Zusatzbeitrag / Auswirkungen gestiegener Kranken-
kassenbeiträge auf die Rente / Ab März 2026 werden 
Zusatzbeiträge berücksichtigt  
Zum Januar haben viele Krankenkassen erneut ihren 
Zusatzbeitrag für Versicherte erhöht. Ab März fällt die 
überwiesene Rente der davon betroffenen Rentnerinnen 
und Rentner entsprechend geringer aus. Darauf weist 
die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg 
(DRV BW) hin. Wie hoch der individuelle Zusatzbei-
tragssatz einer Krankenkasse für ihre Mitglieder ausfällt, 
legt die jeweilige Krankenkasse selbst fest. Die Mit-
glieder haben durch ein Sonderkündigungsrecht die 
Möglichkeit, in eine günstigere Krankenkasse zu 
wechseln, wenn die bisherige Krankenkasse einen Zu-
satzbeitrag erstmalig erhebt oder erhöht. Der GKV-
Spitzenverband aktualisiert regelmäßig eine Übersicht 
mit allen Krankenkassen und ihren Zusatzbeiträgen. Die 
Übersicht kann über www.gkv-spitzenverband.de abge-
rufen werden.  
 

Rentenversicherung übernimmt Hälfte des 
Zusatzbeitrags 
Wie beim regulären Krankenkassenbeitrag übernimmt 
die DRV für Rentnerinnen und Rentner hinsichtlich des 
Zusatzbeitrags die Hälfte der Kosten. Diesen Anteil leitet 
sie direkt an die jeweilige Krankenkasse weiter. Hat eine 
Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag also beispielsweise 
um 0,4 Prozent (durchschnittliche Erhöhung des Zusatz-
beitrages 2026) erhöht, erhalten Betroffene 0,2 Prozent 
weniger Rente. Bei einer Bruttorente in Höhe von 1.000 
Euro ergibt das eine um zwei Euro niedrigere Aus-
zahlung.  
 

Keine Auswirkungen für Januar und Februar  
Für die Rentenzahlung im Januar und Februar 2026 
wurden die zu zahlenden Krankenversicherungsbeiträge 
weiter auf Grundlage des bisherigen Beitrags berechnet. 
Grund hierfür sind gesetzliche Vorgaben, die bei 
Rentnerinnen und Rentnern sowohl für Senkungen als 
auch für Erhöhungen gelten.  
 

Information erfolgt über den Kontoauszug der Bank 
Über Änderungen der aus der Rente zu zahlenden 
Krankenversicherungsbeiträge werden Betroffene in der 
Regel über den Kontoauszug ihrer Bank informiert.  
Rentenbeziehende mit Zuschuss zur freiwilligen 
Krankenversicherung 
Erhalten Rentenbeziehende einen Zuschuss zu einer 
freiwilligen Krankenversicherung, führt die Erhöhung des 
Zusatzbeitragssatzes der Krankenkasse, ebenfalls um 
zwei Monate zeitversetzt, zu einer höheren Zuschuss-
zahlung. Über eine Änderung der Zuschusshöhe infor-
miert die DRV BW stets mit einem Bescheid.  
 

Informationen  
Weitere Informationen enthält die Broschüre „Broschüre 
Rentner und ihre Krankenversicherung“. Diese kann auf 
www.deutsche-rentenversicherung.de herunterladen 
werden.  

 
 

 

Notruf 112  
Ihre Verbindung zu DRK-Rettungsdienst und 
Feuerwehr bei Gefahr 
Die Notrufnummer 112 ohne Vorwahl ist in ganz 
Deutschland und vielen weiteren europäischen Ländern 
Ihre direkte Verbindung zur Integrierten Leitstelle. Bei 
Feuer, bei Unfall mit Verletzten oder bei plötzlichen 
schweren gesundheitlichen Problemen erreichen Sie mit 
der Telefonnummer 112 am Tag und in der Nacht die 
Integrierte Leitstelle, welche sofort Hilfe zu Ihnen schickt. 
Missbrauch des Notrufes, etwa für Scherze, wird 
bestraft. Wenn Sie nicht in direkter Gefahr sind, aber 
eine Fahrt mit dem Krankenwagen anfordern wollen, 
wählen Sie bitte die Nummer 19222. Vom Mobilfunknetz 
aus sollten Sie in diesem Fall davor die Vorwahl der 
integrierten Leitstelle wählen, im Kreis Waldshut ist das 
die Vorwahl 07751. Informationen erhalten Sie über den 
kassenärztlichen Notdienst im Landkreis Waldshut: 
Telefon 01805-19292430. 

 
An allen Tagen ist der ärztliche 24-Stunden- 
Notfalldienst über die Telefonnummer des DRK – 116 
117 – zu erfragen.  
Der zahnärztliche Notfalldienst ist an den 
Wochenenden über 0180 3 222 555-30 zu erfragen. 

 
docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117 
Sie sind akut erkrankt und erreichen Ihren Arzt oder Ihre 
Ärztin nicht? Unter www.docdirekt.de bekommen Sie 
rund um die Uhr eine medizinische Ersteinschätzung, 
also wie dringend Hilfe benötigt wird und welches Ver-
sorgungsangebot zur Verfügung steht. Dieses digitale 
Angebot ergänzt den 116117-Patientenservice. 
 

Wie funktioniert docdirekt? 
Rufen Sie www.docdirekt.de auf und geben Ihre Post-
leitzahl ein. Danach werden Sie zur medizinischen Erst-
einschätzung (SmED) weitergeleitet, die Beschwerden 
und Vorerkrankungen abfragt. Anschließend erhalten 
Sie eine fundierte Handlungsempfehlung – wie schnell 
und wo Sie behandelt werden sollten. Bei Empfehlung 
einer Videosprechstunde können Sie direkt im virtuellen 
Wartezimmer Platz nehmen und sich von qualifizierten 
Tele-Ärzten und -Ärztinnen beraten lassen. 
 

Was kostet der Service? 
Die medizinische Ersteinschätzung ist kostenlos und 
ohne Registrierung möglich. Wird eine Videosprech-
stunde durchgeführt, übernehmen für gesetzlich Ver-
sicherte die Krankenkassen die Kosten. Aus diesem 
Grund sind bei der Anmeldung zur Videosprechstunde 
auch Daten zur Versicherung anzugeben. Privat-
versicherte erhalten für die ärztliche Behandlung eine 
Rechnung vom Tele-Arzt. 
 

Ein Versorgungsangebot der KVBW 
docdirekt ist ein Angebot der der niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzte, organisiert von der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Ziel ist, die 
telemedizinische Versorgung für die Bevölkerung in 
Baden-Württemberg weiter auszubauen – digital, sicher 
und bedarfsgerecht.  

Ärztlicher Notfalldienst 
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Apothekenbereitschaft 
 

Freitag, 20.02.2026 
 Markt-Apotheke Tiengen  07741/4686 
Samstag, 21.02.2026 
 Apotheke im Laufenpark Laufenburg  07763/9277750 
Sonntag, 22.02.2026 
 Löwen-Apotheke Waldshut  07751/3443 
Montag, 23.02.2026 
 Thoma-Apotheke Bernau  07675/627 
Dienstag, 24.02.2026 
 See-Apotheke Schluchsee  07656/593 
Mittwoch, 25.02.2026 
 Schwarzwald-Apotheke Todtnau  07671/8993 
Donnerstag, 26.02.2026 
 Bären-Apotheke Waldshut  07751/9184233 
Freitag, 27.02.2026 
 Schwarzwald-Apotheke Hinterzarten  07652/91140 
Samstag, 28.02.2026 
 Park-Apotheke Bad Säckingen  07761/8966 

 
 
 
 

 
 

Treffpunkt Bücherei Görwihl 
 

Historischer Atlas der Gemeinde Görwihl 
Die TreffpunktBücherei Görwihl und der Schwarz-
waldverein laden herzlich zu einem geschichtlichen 
Vortragsabend ein. Unter dem Titel „Historischer Atlas 
der Gemeinde Görwihl“ stellt Gerhard Krug die 
Entstehung und Entwicklung der heutigen Gemeinde 
vor. Der historische Atlas basiert auf frühen karto-
grafischen Aufnahmen des 18. und 19. Jahrhunderts 
sowie auf umfangreichen historischen Quellen. Er zeigt 
anschaulich, wie sich Görwihl im Zuge der Gemeinde-
reformen der 1970er Jahre entwickelt hat und gibt 
spannende Einblicke in die Orts- und Landschafts-
geschichte. 
 

Donnerstag, 5. März 
Beginn: 19.00 Uhr 

Pfarrheim Görwihl, Gregoriusraum 
 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt 
ist frei. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.bücherei-görwihl.de 
 
Literarischer Abend in Görwihl 
Die TreffpunktBücherei Görwihl lädt herzlich zu einem 
literarischen Abend mit Hubert Matt-Willmatt ein. Im 
Mittelpunkt stehen eine Lesung sowie eine an-
schließende Gesprächsrunde, bei der die Besucher-
innen und Besucher mit Hubert Matt-Willmatt ins 
Gespräch kommen können. 
 

Literarischer Abend – Lesung & Gesprächsrunde 
Donnerstag, 26. März 

Beginn: 19.00 Uhr 
Pfarrheim Görwihl, Gregoriusraum 

 

Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen Abend 
mit Literatur, Austausch und spannenden Einblicken in 
das literarische Schaffen von Hubert Matt-Willmatt. Alle 
Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist 

frei. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.bücherei-görwihl.de 

 
Kino und Kultur St. Blasien e.V.  
Der Verein Kino und Kultur und die Tanz-
schule Ralf Stengritt bieten am Samstag, 
den 07.03.26 von 15:00 h - 18:00 h im 

Kursaal St. Blasien einen Tanznachmittag mit 
Tanzlehrer Ralf Stengritt. 
Für alle, die das gesellige und abwechslungsreiche 
Tanzerlebnis suchen, leitet Tanzlehrer Ralf Stengritt 
schöne Tänze aus aller Welt an. Mitmachtänze, 
Kreistänze, Line Dance, Modetänze versprechen gute 
Unterhaltung für alle Teilnehmer/innen, unabhängig 
jeden Alters. Alle können, ob als Single oder Paar, 
gemeinsam Tanzen und Spaß haben. In den Pausen 
bewirtet der Verein mit Kaffee, Tee, Getränken und 
Kuchen. 
 

Eintritt pro Person: 15 € 
 

Eine Voranmeldung ist zur Erleichterung der Orga-
nisation erwünscht unter: info@kinokultur.info,  
 

Weitere Informationen zum Tanzschule Stengritt unter 
https://www.stengritt.de/. Weitere Informationen zum 
Programm Kino und Kultur unter www.kinokultur.info. 
 

Sie finden uns nun auch auf Instagram: 
kino_kulturstblasien 

 
WSC Bannholz-Höchenschwand 
Aquafitnesskurs in Höchenschwand und St. Blasien 
Der WSC Bannholz-Höchenschwand bietet Aqua-
fitnesskurse unter der Leitung von Annette Schachner 
und Sandra Wacker an.  
 

Die Kurse im Sonnenhof in Höchenschwand finden 
immer montags von 07.30 – 08.30 Uhr sowie mittwochs 
von 17.45 – 18.45 Uhr und 19.00 – 20.00 Uhr statt. 
Starttermine sind hier Montag, 16.03.2026 sowie 
Mittwoch, 18.03.2026. 
 

Der Kurs in der Ziegelfeldklinik St. Blasien findet immer 
dienstags von 19.00 – 20.00 Uhr statt. Starttermin ist 
Dienstag, 17.03.2026.  
 

Ein Kurs beinhaltet 8 Einheiten, die maximale Teil-
nehmerzahl beträgt 12 Personen. Die Kosten betragen 
für Mitglieder 80,-€ und für Nichtmitglieder 95,-€.  
 

Weitere Informationen und Anmeldung bei Annette 
Schachner Tel. 07755 / 938560. Eine Teilnahme am 
Kurs kann nur nach Anmeldung und Zahlung der 
Kursgebühren vor dem Kursstart auf unser Konto bei der 
Sparkasse St. Blasien, IBAN: DE57 6805 2230 0020 
2122 21, BIC: SOLADES1STB erfolgen. Bei kurzfristiger 
Absage durch den Teilnehmer wird die Kursgebühr nicht 
erstattet. 

 

 
 

Hallenbad Herrischried 
Im Hallenbad gibt es einen Ruhebereich und Vital-
Sonnenbänke, die zum Relaxen einladen.  
Die Öffnungszeiten sind wie folgt: 
Montag und Dienstag  Ruhetag 
Mittwoch   von 11.00-21.00 Uhr 

DIE TOURIST-INFORMATION 
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Donnerstag   von 09.00-13.00 Uhr 
Freitag                 von 11.00-21.00 Uhr 
Samstag              von 10.00-14.00 Uhr 
Sonn- und Feiertag  von 10.00-18.00 Uhr 
Infos: Hallenbad Herrischried 
Tel. 07764-6759, www.herrischried.de/hallenbad 

 

 

 
 
 
 
Bürger für Bürger Dachsberg Ibach e.V. 
Wir sind immer montags von 17 bis 18 Uhr persönlich 
erreichbar. Sie finden uns im Rathaus Wittenschwand im 
Sitzungszimmer im Erdgeschoss, welches auch 
barrierefrei zugänglich ist. 
Telefonisch sind wir erreichbar unter der Tel. Nr. 07672 
/ 9905-29. Außerhalb der Sprechzeit dürfen Sie gerne 
auf unseren Anrufbeantworter sprechen, wir melden uns 
dann bei Ihnen. Der AB wird regelmäßig abgehört. Oder 
Sie kontaktieren uns per E-Mail: kontakt@bfb-
dachsberg-ibach.de.  

 
Landfrauen Ibach 
Unterstützung für die Ukraine 
Die Landfrauen Ibach unterstützen 

den Samariterladen in Bernau bei seiner Ukraine-Hilfe. 
Gesammelt werden derzeit Kerzenreste, saubere und 
trockene Schlafsäcke sowie Dosen mit Suppen. 
 

Aus den Wachsresten werden in der Ukraine soge-
nannte „Flammenlichter“ (Notlichter) hergestellt, die den 
Menschen in vom Krieg betroffenen Regionen ohne 
stabile Strom- und Heizversorgung Licht und Wärme 
spenden. Die Suppendosen sind eine wertvolle Unter-
stützung, weil der Inhalt mit einfachen Mitteln erwärmt 
werden kann und die leeren Dosen anschließend zum 
Schmelzen des Wachses genutzt werden. Auch der 
Bedarf an sauberen und trockenen Schlafsäcken ist 
aktuell wieder sehr groß. 
 

Eine Sammelkiste steht neben dem öffentlichen 
Bücherschrank im Vorraum des Landfrauenraums im 
Rathaus Ibach bereit (Zugangszeiten: Montag von 18:00 
bis 19:30 Uhr und Mittwoch von 14:00 bis 15:00 Uhr). 
 

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern herzlich 
für ihre Unterstützung. 
 

Eure Ibacher Landfrauen 

 

 
Landfrauen Ibach 
Präventive Seniorengymnastik 
Ein neuer Kurs findet wieder 

mittwochs ab dem 25.02.2026 um 14 Uhr im 
Landfrauenraum statt.  
Kontakt und Leitung: Doris Mutter, Tel: 07672/2326 

 
Landfrauen Ibach 
SHAKE THE DUST 
Gesundheitsorientiertes Ganzkörper - 
Workout 

 

Shake the Dust™ ist eine angeleitete Bewegungs-
stunde, die Workout-, HIIT- und Bodyweight-Training mit 
freier Bewegung und Musik verbindet. Die Praxis ist 
körperlich fordernd und schweißtreibend, gleichzeitig 
bestimmst du Tempo und Intensität selbst. 
 

Wir bewegen uns durch verschiedene Phasen – 
dynamisch und kraftvoll, aber auch ruhiger – getragen 
von Musik. Der Kurs stärkt Kraft, Ausdauer und Körper-
wahrnehmung. 
 

Geeignet für Erwachsene jeden Alters, ohne 
Vorkenntnisse. 
 

Wann? 
4 Termine, mittwochs: 25.02., 04.03., 18.03., 25.03. 
Uhrzeit: 20 Uhr 
Dauer: 60 Minuten 
 

Ort: Rathaus Ibach (Landfrauenraum) 
Kosten: 10–20 € pro Termin (Selbsteinschätzung) 
 

Leitung: Melinda Freitag 
Anmeldung & Infos: 0162 4233111 

Vereinsnachrichten und 
Veranstaltungen 
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Landfrauen Ibach 
Gesundheitsprävention: Heilfasten 
nach Hl. Hildegard von Bingen 

 

Die Ibacher Landfrauen bieten auch dieses Jahr einen 
Fastenkurs an. Der Kurs umfasst sechs Treffen. 
 

Wann: 02.03. / 05.03. / 09.03. / 12.03. / 16.03. / 
19.03.2026 
Es werden zwei Uhrzeiten angeboten, jeweils 
um 16:00 Uhr und um 19:00 Uhr.  

 

Wo: Bei Marlene Müller im Tannenhof; Schwyz 14, 
79837 Ibach. 

 

Anmeldungen mit Angabe der gewünschten Uhrzeit 
bitte bis spätestens 20.02.2026 an: Marlene Müller unter 
der Telefon-Nr.: 07672-2980 
 

Herzliche Grüße 
Eure Ibacher Landfrauen. 

 
Schützenverein 1890 Wittenschwand e. V. 
Einladung zur Generalversammlung 
Zur ordentlichen Generalversammlung am Freitag, den 
06.03.2026 um 19:30 Uhr in Wittenschwand im Hotel 
Dachsberger Hof, lade ich hiermit alle Mitglieder des 
Schützenverein 1890 Wittenschwand e.V. ein.  
 

Tagesordnung 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2.  Totenehrung 
3. Tätigkeitsbericht des Vorstands 
4. Jahresbericht 
5. Bericht des Wurfscheibenreferenten 
6. Kassenbericht 
7. Kassenprüfbericht 
8. Grußworte 
9. Entlastung der Vorstandschaft 
10. Ehrungen / Vereinsmeisterehrungen 
11. Wünsche und Anträge 

 

Hubert Mutter-Böhler 
(Vorstand) 

 
Natur- und Wanderverein Dachsberg 
e.V. 
Einladung zur Generalversammlung 
Der Natur- und Wanderverein Dachsberg 

e.V. lädt am 14.03.2026 um 19:00 Uhr zu seiner 
Generalversammlung ein. Sie findet in diesem Jahr in 
der Teufelsküche in Wilfingen statt. 
 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Tätigkeitsberichte 
4. Kassenbericht 
5. Grußworte des Bürgermeisters 
6. Entlastung der Vorstandschaft 
7. Wahlen Vorstandschaft und Kassenprüfer 
8. Ehrungen 
9. Wünsche und Anträge 
10. Bilder vom Wanderjahr 2025 
 

Alle Mitglieder und Interessierten sind herzlich einge-
laden. Wir bitten um Anmeldung bei Bärbel Rutzen, Tel. 
0171–3363450 oder bei natur-wanderverein-
dachsberg@outlook.de oder in der WhatsApp Gruppe 
des Vereins. 

Freiwillige Feuerwehr Ibach 
EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 
Die Jahreshauptversammlung der Frei-willigen 
Feuerwehr Ibach findet in diesem Jahr am 

 

Samstag, den 14.03.2026 
um 20:00 Uhr 

in der Gemeindehalle Ibach 
 

statt. 
 

Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: 
 Begrüßung  
 Totenehrung 
 Bericht des Schriftführers 
 Bericht des Jugendfeuerwehrwarts 
 Bericht des Altersobmanns 
 Kassenbericht 
 Bericht des Kommandanten 
 Entlastung des Feuerwehrausschusses 
 Ehrungen und Beförderungen 
 Sonstiges (Grußworte, Wünsche, Anträge)  

 

Im Anschluss sind alle aktiven Feuerwehrangehörigen, 
die Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung, sowie alle 
geladenen Gäste herzlich zum gemeinsamen Essen 
eingeladen. 

 

 
Freitag, 20.02.2026  
16:00 Uhr Wolpadingen – Eucharistiefeier 
Samstag, 21.02.2026 
18:00 Uhr Wittenschwand – Eucharistiefeier 
Sonntag, 22.02.2026 
08:30 Uhr Ibach – Eucharistiefeier 
10:00 Uhr Urberg – Eucharistiefeier 
Dienstag, 24.02.2026 
07:50 Uhr Wittenschwand – Schulgottesdienst 
Mittwoch, 25.02.2026 
16:00 Uhr Hierholz – Eucharistiefeier 
Freitag, 27.02.2026 
16:00 Uhr Wilfingen – Eucharistiefeier 
Samstag, 28.02.2026 
18:00 Uhr Urberg - Eucharistiefeier 

 
Jubilate Deo 
Einen Gottesdienst am Samstagabend, 21.03.2026 um 
19.00 Uhr, gestaltet die Musikgruppe Jubilate Deo 
zusammen mit Pater Alt SJ im Dom in St. Blasien. Das 
Thema des Gottesdienstes lautet "So viel du brauchst". 
Die Musikgruppe Jubilate Deo probt im Theophil-Lamy-
Haus dreimal montags: am 02.03., 09.03. und 
16.03.2026. Jubilate Deo lädt zum Mitsingen im 
Gottesdienst ein und freut sich auch über eifrige 
Probenbesucher. 

 

 
 
Sonntag, 22.02.2025 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikantin Komm in 

Todtmoos 

      Kirchliche Nachrichten 
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10.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer i.R. Herrmann in 
Höchenschwand  

 

Sonntag, 01.03.2025 
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer i.R. 

Herrmann 
17.00 Uhr ökum. Kindergottesdienst im Dom 

 
Veranstaltungen: 
 

Donnerstag, 26.02.2026 
09.30 Uhr Offener Treff für Kinder bis 3 Jahre mit 

Eltern (Saal unter der Kirche) 

 
Bitte beachten Sie: 
Da die Kirche i. d. R. geschlossen ist, bitten wir einen 
Besichtigungstermin telefonisch zu vereinbaren.  
Das Pfarramtsbüro ist in der Regel donnerstags von 
9.00– 12.00 Uhr besetzt. Telefonnummer 07672 – 
906009, Email: st.blasien@kbz.ekiba.de. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Redaktionsschluss für das nächste Mitteilungsblatt 
ist am Dienstag, den 24.02.2026, 17.00 Uhr. 
Erscheinungstag: Freitag, den 27.02.2026. 
Bitte senden Sie Ihre Beiträge an: 
gemeinde@dachsberg.de 
 

Geflügelauslieferung 
 

Junghennen usw. bitte vorbestellen! 
 

Am Dienstag, 24.02.2026 und  
Dienstag, 17.03.2026, 
Wittenschwand Dachsberghalle, 
12:15 Uhr  
 

Geflügelzucht J. Schulte  
Tel. 05244/8914, www.gefluegelzucht-schulte.de 

Die Gemeinde Häusern sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt für den 
3-gruppigen Kindergarten eine/n  
 

Erzieher/in (m/w/d) mit bis zu 100 % - 
Beschäftigungskontigent 

 

Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung 
baldmöglichst an das Bürgermeisteramt Häusern, 
z.Hd. Bürgermeister Martin Maurer, St.-Fridolin-Str. 
5, 79837 Häusern. 
 

Für Auskünfte stehen wir Ihnen unter Tel. 
07672/9314-0 gerne zur Verfügung. 

Mitarbeiter/in für die Postagentur 
 
Bei der Gemeinde Häusern ist für den  
Betrieb der Postagentur ab Mai 2026  
eine Mitarbeiterstelle (m/w/d) zu besetzen. Für die 
Teilzeitstelle im geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnis (ca. 8 Stunden pro Woche) suchen wir 
eine(n) freundliche(n) engagierte(n) und flexible(n) 
Mitarbeiter(in). Ein Einführungslehrgang, in dem die 
Grundkenntnisse vermittelt werden, ist vorgesehen. 
 

Bei Interesse erbitten wir Ihre Bewerbung an das 
Bürgermeisteramt 79837 Häusern, St.-Fridolin-Str. 5, 
z.Hd. Herrn Bürgermeister Martin Maurer. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter Telefon Nr. 
07672/9314-14 bzw. 07672/9314-13. 


